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Verdacht: Rechtsbegriff. Legitimiert Ermittlungsmaßnahmen, 
die Eingriffe in Grundrechte darstellen.

- Erfahrungssätze und Schlussfolgerungen: „Polizeiarbeit“ bzw. StA
- Täterschaft oder Schuld irrelevant
 
Tatsachen, die Verdacht begründen, müssen falsch sein. (Abs. 1)
Falsche Beweise, für derartige wahre Tatsachen, sind ebenfalls Tatsachen, 
führen mittelbar zum Verdacht und unterfallen daher Abs. 2.


